
Urteil des Bundes
arbeitsgerichtes

Wann ist ein Facharzt für Allge-
meinmedizin fachärztlich tätig?

Mit dieser zunächst ungewöhnlich 
erscheinenden Frage musste sich das 
Bundesarbeitsgericht  in dem erst 
kürzlich zugestellten Urteil vom 23. 
September 2009 (Az.: 4 AZR 220/08) 
befassen. Hintergrund ist die Rechts-
frage, ob Fachärzte für Allgemeinme-
dizin außerhalb der hausärztlichen 
Tätigkeit dennoch fachärztlich tätig 
sind.

Die Klägerin ist Fachärztin für Allge-
meinmedizin. Ihre Aufgabe war es, 
für ihren Arbeitgeber versorgungs-
medizinische Gutachten zu erstellen, 
die der Festsetzung des Grades der 
Behinderung, von Schädigungsfol-
gen oder von Erwerbsminderungen, 
der Bemessung der Opferentschädi-
gung oder der Umsetzung anderer 
öffentlich-rechtlicher Versorgungs-
gesetze dienen. Die Begutachtung 
erfolgte jeweils nach Aktenlage unter 
Auswertung der Stellungnahmen der 
jeweiligen behandelnden Fachärzte. 
In geringem Umfang wurden die 
Betroffenen durch die Klägerin als 
Gutachterärztin im Amt oder bei 
einem Hausbesuch untersucht. 

Der Arbeitgeber teilte der Klägerin 
2001 nach zehn Jahren Tätigkeit mit, 
bei der Feststellung der Vergütungs-
gruppe sei ihm ein rechtlicher Irrtum 
unterlaufen. Es liege keine fachärzt-
liche Tätigkeit im Sinne der zur 
Anwendung zu bringenden Vergü-
tungsgruppe des einschlägigen Tarif-
vertrages vor, weil keine hausärztli-
che Tätigkeit erfolge. Nur die pri-
märe Patientenversorgung sei typi-
sche fachärztliche Tätigkeit eines 
Facharztes für Allgemeinmedizin. 
Deshalb liege nur ärztliche Tätigkeit 
vor, die auch von einem Nichtfach-
arzt vorgenommen werden könnte. 
Mit ihrer Klage wandte sich die Klä-
gerin gegen diese Rückgruppierung. 
Sie übe fachärztliche Tätigkeit aus, 
da die von ihr erworbene fachärztli-
che Weiterbildung in der Allgemein-
medizin eine notwendige Vorausset-

zung für die Erstellung versorgungs-
ärztlicher Gutachten sei. Sie eröffne 
gerade eine besondere Einschät-
zungsfähigkeit bei der gutachter-
lichen Beurteilung. Aufgrund der 
umfassenden Weiterbildung als Fach-
ärztin für Allgemeinmedizin sei es 
der Klägerin möglich, die Befunde 
aus unterschiedlichen Fachrichtun-
gen zu bewerten und einer Gesamt-
schau zuzuführen. Der beklagte 
Arbeitgeber meinte wiederum, dass 
die zu verrichtende Gutachtertätig-
keit von der Weiterbildungsordnung 
im Bereich der Allgemeinmedizin 
nicht erfasst werde. Die ausgeübte 
Gutachtertätigkeit verlange keine 
fachärztlichen Kenntnisse, sondern 
sei mit den vorhandenen Kenntnis-
sen aus dem Medizinstudium auch 
ohne Facharztbezeichnung zu bewäl-
tigen. Alle anderen Fachärzte wür-
den jedoch ihre fachärztlichen Spezi-
alkenntnisse in die Begutachtung 
einbringen können. Daher sei bei 
diesen Fachärzten eine andere Ein-
stufung gerechtfertigt.

Letztlich musste sich die Ärztin bis in 
die letzte Instanz durchklagen, ob -
wohl ihr das Arbeitsgericht und das 
Landesarbeitsgericht Recht gab. Das 
Bundesarbeitsgericht sah bereits die 
Rückgruppierung bei unveränderter 
Tätigkeit und Tarifrechtslage als 
treue widrig an und deshalb von 
Rechts wegen ausgeschlossen. Zu -
dem hat es letztinstanzlich geklärt, 
dass die Ärztin als Fachärztin auch 
fachärztliche Tätigkeit im tariflichen 
Sinne ausübt. 

Allgemeiner Grundsatz einer richti-
gen tariflichen Einstufung ist, dass 
die auszuübende Tätigkeit den Tätig-
keitsmerkmalen einer Vergütungs-
gruppe entspricht. Zeitlich gesehen 
müssen mindestens zur Hälfte 
Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich 
genommen die Anforderungen eines 
Tätigkeitsmerkmals oder mehrere 
Tätigkeitsmerkmale dieser Vergü-
tungsgruppe erfüllen. Unter einem 
Arbeitsvorgang ist nach ständiger 
Rechtsprechung eine unter Hinzu-
rechnung der Zusammenhangstätig-
keiten bei Berücksichtigung einer 
sinnvollen, vernünftigen Verwal-
tungsübung nach tatsächlichen 

Gesichtspunkten abgrenzbare und 
rechtlich selbstständig zu bewer-
tende Arbeitseinheit der zu einem 
bestimmten Arbeitsergebnis führen-
den Tätigkeit eines Angestellten zu 
verstehen. Hiervon ausgehend sei die 
Gutachtertätigkeit der Klägerin ins-
gesamt als ein Arbeitsvorgang zu 
betrachten. Das Arbeitsergebnis ist 
die Erstellung versorgungsärztlicher 
Gutachten.

Das Gericht stellte fest, dass die 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
auch eine entsprechende fachärztli-
che Tätigkeit im Sinne des Tätigkeits-
merkmals ausübe. Nach der Recht-
sprechung liegt die Voraussetzung 

„mit entsprechender Tätigkeit“ vor, 
wenn die Tätigkeit der Ausbildung 
des betreffenden Angestellten ent-
spricht. Nicht ausreichend ist es, 
wenn die entsprechenden Kennt-
nisse des Angestellten für seinen 
Aufgabenbereich lediglich nützlich 
oder erwünscht sind. Sie müssen zur 
Ausübung der Tätigkeit erforderlich 
sein. Was zur entsprechenden Tätig-
keit eines Facharztes gehört, richtet 
sich hier vor allem nach den Bestim-
mungen der Weiterbildungsordnung 
der Sächsischen Landesärztekammer 
in der jeweils geltenden Fassung. 

Das Gericht erkannte, dass wesentli-
che Bestandteile der Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin unter ande-
rem auch jene fachlichen Qualifika-
tionen vermitteln, die für die Gut-
achtertätigkeit erforderlich sind. In 
Gegenüberstellung zu den Begutach-
tungsinhalten wurde festgestellt, 
dass gerade der Facharzt für All-
gemeinmedizin die Diagnosen und 
 Stellungnahmen der behandelnden 
Ärzte auf ihre Plausibilität überprü-
fen und gewichten kann. Notwendig 
sind dafür spezifische Kenntnisse 
und Erfahrungen auch in den einzel-
nen fachärztlichen Disziplinen. Der-
artige Erfahrungen sind nicht bereits 
aufgrund des Medizinstudiums bis 
zur Approbation zu gewinnen. Dar-
aus ergibt sich das Erfordernis einer 
Weiterbildung, in der das Erfah-
rungswissen geordnet und struktu-
riert und damit zuverlässig verwert-
bar erworben wird. Darin liegt der 
besondere Wissens- und Fertigkeits-
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abstand zwischen fachärztlichem 
und nicht-fachärztlichem Ausbil-
dungsstand. Daher kann die der Ärz-
tin übertragene Gutachtertätigkeit in 
der Versorgungsverwaltung nicht mit 
bloßen, bis zur Approbation erlang-

ten Befähigungen ausgeübt werden.
Das Urteil stärkt nicht nur alle Fach-
ärzte für Allgemeinmedizin und stellt 
sie als Gutachterärzte im tarifrechtli-
chen Sinne auf eine Stufe mit den 
Fachärzten der übrigen Gebiete. Die 

darin enthaltenen Grundsätze bieten 
auch für vergleichbare Sachverhalte 
sehr gute Argumentationshilfen.    

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung
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Mitteilungen der Geschäftsstelle

Seniorenbrief
Mit Stand vom 31.12.2009 befanden 
sich laut Statistik der Sächsischen 
Landesärztekammer von den 20.418 
Ärztinnen und Ärzten des Freistaates 
Sachsen 4.941 im Rentenalter. Auch 
im Jahr 2011 sind etliche Abmeldun-
gen aus der ärztlichen Berufstätigkeit 
zu erwarten. Ab Januar 2011 werden 
alle ärztlichen Kollegen, die den 
Schritt von der ärztlichen Berufstätig-
keit in die Ruhephase mitteilen, 
einen Brief des Kammerpräsidenten 
erhalten. Die Kammer als berufstän-
dische Vertretung der Ärzteschaft, 
vertreten durch ihren Präsidenten, 
möchte mit diesem Schreiben – 
inzwischen „Seniorenbrief“ getauft 
– in erster Linie den Ärztinnen und 
Ärzten Dank für ihr ärztliches Enga-
gement und aufopferungsvolle Be -
rufsjahre für und zum Wohle der 
Patienten sagen. Zugleich werden 
damit beste Wünsche für ein gutes 
Gelingen der neuen Lebensphase 
verbunden. 
Dem Seniorenbrief sind außer der 
Danksagung noch einige Informatio-
nen angefügt, die als Leitfaden bei 
der Erledigung von Formalitäten im 
Zusammenhang mit der Kammermit-
gliedschaft und vielleicht als kleine 
Starthilfe dienen können, falls den 
Neuruheständlern anfangs ein „zu -
viel an Ruhe“ nicht bekömmlich er -
scheint.

Folgende Hinweise können für die 
Empfänger hilfreich sein:

Zur Mitgliedschaft in der Ärzte-
kammer: Nach dem Sächsischen 
Heilberufekammergesetz gehören 
Ärztinnen und Ärzte, die im Besitz 
einer ärztlichen Approbation oder 
einer ärztlichen Berufserlaubnis sind, 
der Sächsischen Landesärztekammer 
als Pflichtmitglieder an, wenn sie im 
Freistaat Sachsen tätig sind oder, 

soweit sie nicht ärztlich tätig sind, sie 
ihren Hauptwohnsitz im Sachsen 
haben. Danach ergibt sich für den in 
den Ruhestand Eintretenden keine 
Veränderung seiner Mitgliedschaft. 
Jedoch wird um Mitteilung bei Ver-
änderung der Meldedaten gebeten. 
Anders verhält es sich bei der Zuge-
hörigkeit zur jeweiligen Kreisärzte-
kammer. Für die Kreiskammerzuge-
hörigkeit ist nach § 2 der Hauptsat-
zung die Mitgliedschaft nach dem 
Ort der Berufstätigkeit und eben bei 
Übergang in den Ruhestand nach 
dem Ort des Wohnsitzes geregelt. 
Insbesondere um die großen städti-
schen Ballungszentren kann sich nun 
eine Zugehörigkeit zu einer anderen 
Kreiskammer ergeben. Im Senioren-
brief werden den Kollegen deshalb 
im zutreffenden Falle die neue Kam-
merzugehörigkeit und der zustän-
dige Ansprechpartner genannt. 

Zum Kammerbeitrag: Für Ruhe-
ständler wird kein Kammerbeitrag 
erhoben, sofern etwaige Einkünfte 
aus gelegentlicher ärztlicher Tätigkeit  
5.000 EUR im Beitragsjahr nicht 
überschreiten. Für Einkünfte aus 
gelegentlicher ärztlicher Tätigkeit bis 
15.000 EUR wird ein Beitrag nach 
Stufe 2 (derzeit 25 EUR/Jahr) fällig. 
Überschreiten die Einkünfte 15.000 
EUR im Beitragsjahr, erfolgt die 
Bemessung des Kammerbeitrages 
ohne Berücksichtigung der Altersbe-
züge nach den Einkünften des vor-
letzten Jahres.

Zur Weiterbildungsbefugnis: Sollte 
der sich Abmeldende im Besitz einer 
Weiterbildungsbefugnis gewesen 
sein, erlischt diese mit Beendigung 
der Tätigkeit an der Weiterbildungs-
einrichtung.

Zum Arztausweis: Die Sächsische 
Landesärztekammer stellt ihren Mit-
gliedern auf Antrag Arztausweise 

aus. Sie legitimieren den Inhaber als 
Arzt und berechtigen zum Ausstellen 
von Verordnungen (Rezepte). Der 
Ausweis gilt für fünf Jahre und ist für 
Ruheständler grundsätzlich gebüh-
renfrei. Eine zweimalige Verlänge-
rung für je weitere fünf Jahre ist 
möglich. 

Zur Berufshaftpflicht: In der Regel 
erlischt der Versicherungsschutz bei 
Ausscheiden aus dem Beruf. Für evtl. 
Nachforderungen aus dem ärztlichen 
Berufsleben oder bei gelegentlicher 
ärztlicher Tätigkeit empfiehlt sich ein 
ausreichender Versicherungsschutz. 
Eine Beratung durch einen Versiche-
rungsfachmann wird empfohlen.

Zur Sächsischen Ärzteversorgung/
Gesetzlichen Rentenversicherung 
sollten Ansprechpartner der genann-
ten Institutionen je nach individueller 
Sachlage konsultiert und um Rat 
gefragt werden.

In einem weiteren Teil des Briefes 
werden Angebote der Kammer an 
Senioren unterbreitet. Das betrifft 
die Teilnahme an den speziellen Seni-
orenveranstaltungen, die ehrenamt-
liche Mitwirkung in den Gremien der 
Kammer und die Werbung für Hono-
rartätigkeiten in ausgewählten Berei-
chen.

Zu Veranstaltungsangeboten für 
Senioren: Die Sächsische Landesärz-
tekammer veranstaltet einmal in 
jedem Jahr eine gemeinsame Aus-
fahrt der ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen zu jährlich unterschied-
lichen Zielen im Freistaat Sachsen. 
Dazu wird durch die Landesärzte-
kammer eingeladen. Der Zuspruch 
zu den Seniorentreffen ist allgemein 
hoch – es bietet sich eine gute Gele-
genheit für interkollegiale Gespräche 
in schöner, entspannter Umgebung. 
Berichte finden sich im Sächsischen 




